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Bezirksverwaltung Münster-Ost 

Über Herrn Stadtdirektor Paal (gez.) 

 

 

 

 
Anfrage lfd. Nr. AFO/0002/2023 der SPD Fraktion in der Bezirksvertretung Münster Ost 
vom 31.01.2023 
„Anfrage zum Schulareal am Laerer Landweg 153“ 

 

Die Fragen zur aktuellen Nutzung des Schulgebäudes am Laerer Landweg werden wie folgt beant-
wortet: 
 
 

1. Wie wird das Schulareal am Laerer Landweg 153 aktuell genutzt? 
 
Im Januar 2023 ist das Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Berufskolleg aus dem Laerer Landweg ge-
zogen. Ursprünglich sollte die Margaretenschule bereits zum SJ 23/24 aufgrund der anstehenden 
Baumaßnahme dorthin umziehen. Mit einer entsprechenden Vorlaufzeit für die Herrichtung des Ge-
bäudes hätte das auch gut gepasst. Aufgrund Verzögerungen in der Planung (3 – 6 Monate) ver-
schiebt sich der Umzug zum Laerer Landweg aber voraussichtlich um 1 Jahr. Ein kompletter Umzug 
der Margaretenschule zum Laerer Landweg innerhalb des Schuljahres wird als nicht sinnvoll ange-
sehen. Das bedeutet, dass das Gebäude aktuell schulisch nicht genutzt wird. 
 
 

2. Welche schulische Nutzung in welchen Zeitfenstern ist in den kommenden Jahren geplant? 
 
Zum Schuljahr 2024/2025 wird die Margaretenschule das Gebäude am Laerer Landweg für eine 
Interimszeit von ca. 2 Jahren beziehen. Um diesen Umzug zu ermöglichen, werden voraussichtlich 
ab Februar 2024 Umbauarbeiten im Bestand erfolgen sowie Fertigbauklassen aufgestellt. 
 
 

3. Ist derzeit bereits absehbar, ob und wann das Grundstück am Laerer Landweg nicht mehr 
für schulische Zwecke benötigt wird? 

 
Eine verbindliche Aussage ist aktuell nicht möglich. Die Interimsnutzung durch die Margaretenschule 
wird vorbehaltlich der weiteren Detailplanungen voraussichtlich für 2 Jahre bis zum Ende des Schul-
jahres 2025/2026 dauern. Angesichts des hohen Raumbedarfs in den städtischen Schulen ist dann 
im weiteren Zeitverlauf zu prüfen, ob dieser Standort als Ausweichlösung für weitere schulische 
Nutzungen vorgesehen werden kann bzw. muss. 
 
 
 
 
gez. 
Klaus Ehling 
Amtsleiter 


